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AVG §69 Abs3;

BAO §20;

BAO §303 Abs4;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1992/03/25 90/13/0238 2

Stammrechtssatz

Bei der amtswegigen Wiederaufnahme eines Abgabenverfahrens handelt es sich um eine Ermessensentscheidung,

deren Rechtmäßigkeit unter Bedachtnahme auf die Bestimmung des § 20 BAO zu beurteilen ist. Gemäß § 20 BAO sind

Ermessensentscheidungen innerhalb der vom Gesetz gezogenen Grenzen des Ermessens nach Billigkeit und

Zweckmäßigkeit unter Berücksichtigung aller in Betracht kommenden Umstände zu tre>en. Dabei ist dem

Gesetzesbegri> "Billigkeit" die Bedeutung von "Angemessenheit" in bezug auf berechtigte Interessen der Partei und

dem Begri> "Zweckmäßigkeit" das "ö>entliche Interesse insbesondere an der Einhebung der Abgaben" beizumessen.

Bei einer derartigen im Rahmen der Ermessensübung vorzunehmenden Interessenabwägung verbietet eine

Geringfügigkeit der hervorgekommenen neuen Tatsachen in der Regel den Gebrauch der Wiederaufnahmemöglichkeit

(Hinweis E 26.11.1991, 91/14/0179).

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:1994:1990140124.X02

Im RIS seit

20.11.2000

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/entscheidung/89358
https://www.jusline.at/gesetz/bao/paragraf/20
https://www.jusline.at/gesetz/bao/paragraf/20
https://www.jusline.at/entscheidung/90583
http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS Vwgh 1994/1/18 90/14/0124
	JUSLINE Entscheidung


